
Entscheidungen/Jurisprudence

AJP/PJA 41Y5

~
~

richte durch A. KLEY-STRULLER, AJP/PJA 1994636 f. Der
Gerichtshof hat die Auffassung der Kommission bestätigt.
wonach An. 6 Ziff. I EMRK auf ein Verfahren betreffend
Sozialversicherungsabgaben anwendbar sei. Im Hinblick
auf die gerügte Verletzung von Art. 6 EMRK hat er sich
ebenfalls der Kommission angeschlossen und den An­
spruch auf eine angemessene Verfahrensdauer als verletzt
angesehen. Im Unterschied zur Kommission sah der Ge­
richtshof die Waffengleichheit nicht als verletzt an. Der
verspätete Erlass des anfechtbaren Abgabenbescheides
habe nur die Frage der Verfahrensdauer betroffen, nicht
aber die Verfahrensfairness an sich. Der Gerichtshof hatte
damit die ebenfalls in AJPIPJA 1994636 berichtete Mei­
nung der Kommissionsminderheit bestätigt.

(

1.13. Sozial- und Sozialversicherungsrecht / Droit
social et droit des assurances sociales

(2) Art. 6 Ziff. 1 EMRK. Anwendbarkeit des Art. 6
EMRK auf Verfahren betreffend sozialversicherungs­
rechtliche Abgaben und Einhallung einer angemesse­
nen Verfahrensdauer.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, 9.12.1994,
Schouten und Meldrum c. die Niederlande; Publications
de la Cour Europeenne des Droits de I'Hornrne, Serie A,
vol. 304.

Zusammenfassung des Urteils:
Vgl. zum Sachverhalt und zu den zu beurteilenden Rechts­
fragen die Kommentierung der beiden Kommissionsbe-

Bemerkungen:
1. Der Gerichtsbof behandelt in diesem Urteil erstmals die
Frage der Anwendbarkeit von An. 6 EMRK auf sozialver­
sicherungsrechtliche Abgaben (§ 49 des Urteils). In den
bisherigen Sozialversicherungsbeschwerden vor den Strass­
burger Instanzen ging es stets um Leistungen der Sozial­
versicherung. Es ist wenig überraschend, dass der Gerichts­
hof gestützt auf die ersten Urteile in dieser Materie - Feld­
brugge sowie Dcumeland. Publications de la Cour Euro­
peenne des Droits de l'Homme, Serie A 99 und 100 ­
An. 6 EMRK auch auf Abgabefragen angewandt hat. Hin­
gegen überrascht die Tatsache. dass er sich ausführlich mit
dem Problem der Anwendbarkeit des An. 6 EMRK befasst
und erstmals Grenzen in der Anwendung aufgezeigt hat.

2. In den bisherigen Urteilen zu Verfahren betreffend
sozialversicherungsrechtlicher Leistungen hatte der Ge­
richtshof sich lediglich auf die Urteile Deiuneland und
Feldbrugge abgestützt und dabei erklärt, dass es sich um
Streitigkeiten betreffend wirtschaftliche, vermögenswerte
und pekuniäre Rechte handle (vgl. z.B, Urteil Schuler­
Zgraggen, Publications de la Cour, a.a.O.; Serie A 263,
§ 46). Damit hatte der Gerichtshof sinngemäss auf seine
im Urteil Editions Periscope (Publications de la Cour.
a.a.O., Serie A 234-B) festgehaltene Teildefinition der
"Droits de caractere civil" bzw. "civil rights" verwiesen. In
diesem wichtigen Urteil hielt der Gerichtshof fest, "dass
der Gegenstand der Klage der Beschwerdeführer eine ver­
rnögenswerte Angelegenheit betraf und dass die Klage auf
einer angeblichen Verletzung von Rechten beruhte, die
gleichfalls vermögenswerte Rechte waren. Das in Rede
stehende Recht wardaher ein "civil right", ungeachtet des
Anlasses der Streitigkeit und des Umstandes, dass die Ver­
waltungsgerichte zuständig waren" (deutsche Übersetzung
aus ÖJZ 1992 771). Mit dieser Definition würden nun aller­
dings sämtliche pekuniären oder Geldstreitigkeiten in den
Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK fallen (vgl, A.
KLEY-STRULLER, Der Anspruch auf richterliche Beurtei­
lung "zivilrechtlicher" Streitigkeiten gernäss An. 6 EMRK.
AJPIPJA 199423 ff., insb, S. 33, Ziff. 32). Das vorliegende
Urteil nimmt in dieser Frage eine wichtige Präzisierung
vor, nachdem sich die niederländische Regierung auf die
Ähnlichkeiten zwischen Sozialabgaben und Steuern
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berufen halte (§ 48). Letztere gehören aach einer über vier­
zigjährigen und festen PraxisderKommission nicht in den
Anwendungsbereich des Art. 6 EMRK (vgl. A. KLEY­
STRULLER, AJPIPJA 199433, Anm. 121 m.H.).

3. Der Gerichtshof sah sich durch den berechtigten Steu­
er-Einwand derniederländischen Regierung veranlasst, auf
seine ursprüngliche, im Urteil Feldbrugge entwickelte Ar­
gumentationsweise zurückzukehren und Schritt fürSchritt
die Argumente gegen bzw. für die Anwendung des Art. 6
EMRK auf Sozialabgabestreitigkeiten aufzulisten (vgl.
§§ 52-55 und §§ 56-59). In dieser Abwägung kommt der
Gericbtshof zum Schluss, dass die "zivilrechtlichen" Aspek­
I/Jerwiegen, weshalb Art. 6 EMRK auf das vorliegende
Ve-rfahren anwendbar sei (§ 60). Es ist nun entscheidend,
dass der Gerichtshof das Urteil Editions Periscope ein Stück
weit zurücknimmt und präzisiert. Er hält dafür, dass es für
die Anwendbarkeit des Art. 6 EMRK nicht allein genüge,
dass es sich um eine vermögenswerte Streitigkeit handle.
Denn es könnten sehr wohl pekuniäre Streitigkeiten zwi­
schen Staat und Individuum bestehen, welche im Hinblick
auf Art. 6 Ziff. I EMRK als ausschliesslich öffentliches
Recht zu bewerten seien und auf die Art. 6 EMRK unan­
wendbar sei. Abgesehen von finanziellen Sanktionen in der
Form von Bussen, sei dies im speziellen der Fall. wenn eine
finanzielle Verpflichtung aus der nationalen Steuergesetz­
gebung herrühre oder in anderer Weise Teil der üblichen
bürgerlichen Pflichten in einer demokratischen Gesellschaft
sei. Mit dieser Formulierung hat der Gerichtshof die ange­
führte, über vierzigjährige Rechtsprechung der Kommission
zum Steuerrecht gebilligt. Damit ist auf jeden Fall gewiss,
dass Steuerstreitigkeiten nicht in den Anwendungsbereich
des Art. 6 EMRK fallen und deshalb bilden Steuerverfah­
r kein Thema, das als solches vor die Konventionsorgane
~-.,;(·acht werden kann.

4. Das Urteil ist darüber hinaus bemerkenswert. weil der
Gerichtshof alle Streitigkeiten zwischen Individuum und
Staat, welche Teil der üblichen bürgerlichen Pflichten in
einer demokratischen Gesellschaft sind, als äffentlichrecht­
liehe Angelegenheiten taxiert. Art. 6 EMRK wäre auf diese
Gebiete demzufolge unanwendbar. Die Praxis der Kommis­
sion hat in der Tat eine Reihe von Sachgebieten aus ge­
schieden, in denen Art. 6 E?vIRK ununwendbar ist. so aus­
ser dem Steuerrecht das Staatsangehörigkeits-. A~yl- und
.~.usländerrecht. den Militär- und Zivildienstsowie die po­
litischen Rechte (vgl. KLEY-STRlJLLER. a.a.O; AJPIPJA
1994 33 f., Zitf. 35). Es scheint damit, dass der Gerichts­
hof auch indirekt diese Praxis angesprochen und gebilligt
hat. vlun darf mit guten Gründen annehmen. Jass die Dis­
kussion um Jen "zivilrechtlichen" Anwendungsbereich des
Art. 6 EY(RK bei Jen Konventionsorganen vorläufig abge­
schlossen ist. Durnit wird eine relativ grosse Rechtssicher­
heil erreicht. Erstaunlich ist überdies. dass die Formulie­
runz des Gerichtshotes betreffend bürucrliche Pflichten
-;rark an den Definitionsversuch der Kommissionsmit­
~!ieuer FROWEIN und ,ViELCHlOR im Verfahren Benthein
erinnert t vgl. Pubheutions de la Cour. <1.J..0. Serie B 30.
S. 47 f.. Ziff. 9 und 14).

5. Die Ausdehnung der Verfahrensgarantien des Art. 6
EMRK auf öffentlichrechtliche Gebiete ist bedauerlicher­
weise mit einer starken Einschränkung der formellen
Garantien des Art. 6 EMRK einher gegangen (gI. A. S.
TRECHSEL, Zur Reform des Europäischen Menschenrechts­
schutz-Systems, in M. NOWAK, Hrsg., Europarat und Men­
schenrechte, Wien 199491 ff., insb. 104). Nachdem sich
eine Konsolidierung des Anwendungsbereiches abzeich­
net, wäre es von grosser Bedeutung, dass namentlich der
Gerichtshof das verlorene Terrain an formellen Anforderun­
gen aus Art. 6 EMRK wieder zuriickgewinnt und zur frühe­
ren, strengeren Praxis zurückkehrt.

6. Im Hinblick auf das Problem der Verfahrensdauer, die
sich im Urteil Schouten und Meldrum gezeigt hat, kann
vollumfanglieh auf die Kommentierung der beiden Kom­
missionsberichte verweisen werden (vgl, AJPIPJA 1994
636 f., insb. Ziff. 3).
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